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Schulbauförderung 
Rückforderung der Landeszuwendung bei Zweckentfremdung 
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<![if !supportLineBreakNewLine]> 
<![endif]>

1 
Nach den zum Zeitpunkt der Bewilligung geltenden Schulbauförderrichtlinien war die Dauer der 
Zweckbindung einer gewährten Landeszuwendung im Bewilligungsbescheid mit 20 Jahren fest-
zulegen.

Wird das Schulgebäude vom Zuwendungsempfänger vor Ablauf dieser Frist ganz oder zum Teil 
nicht mehr für schulische Zwecke genutzt, so hat die Bewilligungsbehörde nach § § 49, 49 a 
Verwaltungsverfahrensgesetz NRW in Verbindung mit den Allgemeinen Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden (GV) - ANBest-G - [Anlage zu Nr. 5.1 der Ver-
waltungsvorschriften zu § 44 LHO für Zuwendungen an Gemeinden (GV) - VVG -] zu verfahren. 
Ergibt die Ermessensausübung der Behörde, dass der Bewilligungsbescheid ganz oder teilweise 
aufzuheben ist, so ist die Rückforderung der Landeszuwendung (zuzüglich Zinsen) geltend zu 

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 1 / 3

https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/lrmb/verwaltungsvorschrift/schulbaufoerderung-rueckforderung-der-landeszuwendung-bei


machen. 
<![if !supportLineBreakNewLine]> 
<![endif]>

2 
Bei der Ermessensausübung ist insbesondere zu beachten:  

Ein Bewilligungsbescheid ist trotz Zweckentfremdung des Schulgebäudes nicht aufzuheben,

2.1 
wenn die Zweckentfremdung des Schulgebäudes durch Rückgang der Schülerzahlen oder durch 
geänderte Schulgesetzgebung eingetreten ist, und solange wie das Schulgebäude entweder 
durch einen Träger von Landesaufgaben genutzt wird oder sozialen, kulturellen, karitativen oder 
sportlichen Zwecken eines öffentlichen oder gemeinnützigen privaten Trägers dient

oder 
2.2 
wenn der nach Nummer 3.1 festzusetzende Rückforderungsanspruch (ohne Zinsen) den Betrag 
von 5113 EUR nicht übersteigt. 
<![if !supportLineBreakNewLine]> 
<![endif]>

3 
Ist ein Bewilligungsbescheid aufzuheben, so gilt für die Rückforderung der Landeszuwendung in 
der Regel folgendes:

3.1 
Die Landeszuwendung ist in Höhe des Betrages zurückzufordern, der sich unter Abzug von 5 v. 
H. für jedes volle Kalenderjahr der schulischen Nutzung auf der Grundlage der Zweckbindungs-
dauer der Bewilligung ergibt; der Bewilligungsbescheid ist insoweit aufzuheben.

3.2 
Wird ein gefördertes Schulgebäude nur teilweise nicht mehr schulisch genutzt, so ist die Lan-
deszuwendung entsprechend dem auf die zweckentfremdete Fläche des Schulgebäudes entfal-
lenden Zuwendungsbetrag zurückzufordern. 
<![if !supportLineBreakNewLine]> 
<![endif]>

4 
Steht ein gefördertes Schulgebäude trotz der Bemühungen des Schulträgers um eine Nutzung 
im Sinne von Nummer 2.1 leer, so ist die Bewilligung mit dem Hinweis aufzuheben, dass die 
Rückforderung der Zuwendung für die Dauer des Leerstandes, längstens für 2 Jahre, ausgesetzt 
wird. Führt der Schulträger das Schulgebäude innerhalb von 2 Jahren einer schulischen oder an-
deren Nutzung im Sinne von Nummer 2.1 zu, so hat die Bewilligungsbehörde den Aufhebungsbe-
scheid zurückzunehmen. Nach Ablauf der Frist hat die Behörde die Landeszuwendung durch 
Leistungsbescheid gemäß Nummer 3.1 zurückzufordern; bei der Berechnung des Rückforde-
rungsbetrages nach Nummer 3.1 gilt die Zeit des Leerstandes der Schule grundsätzlich als Zeit 
schulischer Nutzung, es sei denn, es bestehen begründete Zweifel an dem Bemühen des Schul-
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trägers um eine anderweitige Nutzung im Sinne von Nummer 2.1. 
<![if !supportLineBreakNewLine]> 
<![endif]>

5 
Einnahmen aus der Rückforderung von Landeszuwendungen sind bei der entsprechenden Bu-
chungsstelle des Landeshaushalts durch Absetzen von der Ausgabe nachzuweisen. 
<![if !supportLineBreakNewLine]> 
<![endif]>

6 
Diese Richtlinien treten mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie sind auf Schulbaumaß-
nahmen anzuwenden, deren Zweckbindungsfrist noch nicht abgelaufen ist. 
<![if !supportLineBreakNewLine]> 
<![endif]>

7 
Die Geltungsdauer dieser Rückforderungsrichtlinien ist auf einen Zeitraum von fünf Jahren nach 
Inkrafttreten befristet. 
<![if !supportLineBreakNewLine]> 
<![endif]>

MBl.NRW. 1989 S. 1588, geändert durch RdErl. v. 26.5.1998 (MBl.NRW. 1998 S. 860), 
20.7.2003 (MBl.NRW. 2003 S. 792).
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